Zu: Zerkratzter Fußboden
Die Beschädigungen des Fußbodens durch Kratzer wurden nicht durch den Beklagten verursacht.

Nach erster Räumung – ausgenommen des großen Werktischs – fotografierte der Kläger den Zustand der Räume und damit auch des Fußbodens. Der Fußboden ist da noch ungereinigt, weist aber keine Kratzer auf.

Beweis:
4 Fotos des Beklagten vom 12. März bis 15. April 2024

Nachdem auch der große Werktisch durch die Tischlerei TIMS am 15.03. 2024 abtransportiert war, wurde der Fußboden durch die Zeugin Christiane Höpfner ( Buchhalterin des Beklagten  ) erstmal am 16.03. 2024  besenrein gekehrt und gesäubert. Die Zeugin Christiane Höpfner konnte dabei keine Kratzer feststellen, schon gar keine Kratzer wie durch den Kläger dem Beklagten erst am 24.10. 2025 per eMail dokumentiert.

Dem Kläger wurde dies durch Foto per WhatsApp mitgeteilt:

WhatsApp-Dialog Beklagter / Kläger vom 19.03. 2024 

Beklagter – 06:33 Uhr

Guten Morgen Herr Seiffert,

Der Vollständigkeit halber das Foto mit geräumten Werktisch 

Samstag Nacht ist Krstens Vater – quasi mein Schwiegervater – gestorben, Verzögert sich ein paar Tage

Kläger, 07:38 Uhr

Ah OK. Geben Sie mir einfach rechtzeitig Bescheid, wann Ihrerseits alles fertig zur Übergabe sein wird.

Folienrunter und die Wändekmplett gemalert, in denen die ganzen Löcher waren. Dann vereinbare wir einen Termin zur Übergabe

Kirsten ist Frau Bartz?

Beklagter – 07:40 Uhr

Kirsten ist mein „Weibchen“... Ihr Vater,also quasi mein Schwiegervater

Beweise
Anlage Zeugenaussage Chrsitiane Höpfner


zu laden über


Christiane Höpfner


Kirchstraße 11a


38855 Danstedt 

WhatsAppText vom 19.03. 2024 mit Fotografiert


Foto besenrein gesäuberte Räume aus WhatsApp

Nach Erfüllung der Vorgaben des Klägers durch den Beklagten erfolgte durch die Zeugin Chrsitiane Höpfner eine weitere Reinigung der Räume, auch eine Naß-Reinigung des gesamten Fußbodens. Auch diese Reinigung wurde durch den Beklagten fotografiert und dem Kläger rper WhatsApp dokumentiert: 

WhatsApp-Dialog Beklagter / Kläger vom 15.04. 2024 

Beklagter – 06:33 Uhr

Alles ordentlich und sauber – auch naß gewischt für Übergabe mrgen

Kläger, 07:38 Uhr

Ah OK. Geben Sie mir einfach rechtzeitig Bescheid, wann Ihrerseits alles fertig zur Übergabe sein wird.

Folienrunter und die Wändekmplett gemalert, in denen die ganzen Löcher waren. Dann vereinbare wir einen Termin zur Übergabe

Kirsten ist Frau Bartz?

Beklagter – 07:40 Uhr

Kirsten ist mein „Weibchen“... Ihr Vater,also quasi mein Schwiegervater
Beweise
Anlage Zeugenaussage Chrsitiane Höpfner

b.b.


WhatsApp vom 15.04. 2024


Fotos, Naßreinigung des Fußbodens


b.b.

Sowohl die Zeugin Christiane Höpfner, als auch die Fotos dokumentieren, dass der Fußboden nach kompletter Räumung unbeschadet ist.

Nach Erhalt der Forderungen nach einem neuen Fußboden ging der Beklagte im Juni zu den Geschäftsräumen um die angeblichen Kratzter im Fußboden selbst zu sehen. Der Bekalgte blickte dazu durch die großen Schaufenster, konnte dabei aber in den vorderen Räumen keiner Kratzer erkennen. Ob da schon einer erhebliche Verschmutzung ( die Räume waren vollkommen sauber gereinigt ! ) und Fußspuren von Handwerkersohlen zu sehen war, kann der Beklagte heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen.

Auch wußte der Beklagte nicht, wo sich diese Kratz befinden sollten. Den kleineren hinteren Teil der Räume konnte der Beklagte durch die Schaufenster nicht für Kratzer sehen.

Da der Beklagte keinerlei Kratzer auf dem Fußbden feststellen konnte, forderte er den Kläger auf, diese Fotos nachzuweisen. Der Kläger verweigerte die Herausgabe der Fotos, schlug stattdessen eine Besichtigung des Fußbodens vor Ort an. Auch dem stimmte der Beklagte zu, schlug dazu mehrmals und jeweils mehrere Termine vor, die der Kläger aber nicht wahrnahm.

Mit eMail vom 20.08. 2024 die Termine 26.08. 2024, 27.08. 2024, 05.09. 2024, jeweils zw. 15 und 18Uhr

Mit eMail vom 08.09. 2024 die Termine 16. - 19.09. 2024, zw. 11:00 und 20.09. 2024 zw. 11 und 14 Uhr

Mit eMail vom 10.09. 2024 teilte der Kläger mit, er sei vom 16.09. bis 27.09,. sowie vom 07.10. - 11.10. 2024 nicht in Blankenburg, Termine seien erst ab dem 15.10. 204 wieder möglich. Daei drängte der Kläger aucua auf eine zielführende Einigung

Mit eMail vom 11.09. 2024 schlug der Beklagte daraufhin die Termine 16.10. 2024 um 14 Uhr vor, alternativ auch früher am 30.09.oder 01.10. 2024. Der Beklagte teilte dem Kläger spätestens hier sein Unverständnis über die ständigen Terminabsagen mit, verwies auch darauf, dass die Besichtigung des Fußbodens doch nur 10 – 15 Minutaen beanspruchen würde. Der Kläger wohnt auch selbst nur ca. 200 m von den Geschäftsräumen entfernt.

Mit eMail vom 20.10. 2024 schlug der Beklagte dann erneut 3 Termine vor, nämlich am 28.10., 29.10. und 30.10. 2024. - korrigierte gleich darauf die irrtümlichen Wochentagsangaben.

Beweise:
eMail mit Terminvorschläge des Beklagten vom  20.08. 2024



eMail mit Terminvorschläge des Beklagten vom  08.09. 2024 


eMail des Klägers vom  10.09. 2024



eMail mit Terminvorschläge des Beklagten vom  11.09. 2024 


eMail mit Terminvorschläge des Beklagten vom  20.10. 2024 

Mit eMail vom 21.10. 2024 teilte der Kläger dann dem Beklagten mit, dass er diese Termine um 17:30 Uhr  wahrnehmen wolle, dies jedoch nur mit seinem Rechtsanwalt. Außerdem verlangte der Kläger, der Beklagte solle dazu auch seine Anwältin mitbringen.

Der Beklagte fragte sich, weshalb der Kläger – nach inzw. 4 Monaten !? - einerseits eine Besichtigung des Fußbodens vor Ort vorgab, anstatt einfach dem Beklagten die Beweisfotos zu mailen. Der Beklagte ging deshalb erneut zu den Geschäftsräumen, um den Fußboden durch die großen Scheiben zu prüfen.

Dabei stellte der Beklagte plötzlich fest,dass der Fußboden inzwischen tatsächlich erheblich verkratzt war, zudem fand sich sehr viel Dreck / Staub auf dem Fußboden, in dem nun auch sehr viele Spuren von Handwerkersohlen zu sehen waren. 

Der Beklagte vermutete daher eher „einen versuchten Betrug“. Der Beklagte teilte dem Kläger daraufhin mit, dass er es sich nun doch anders überlegt hatte und den Termin nicht wahrnehmen werde.

Beweis:
eMail des Beklagten vom 22.10.204

Der Beklagte begründete, für einen neuen Termin müßten sich nun 4 Personen zusammen finden, es würde vor Ort auch keine Entscheidung fallen und der Beklagte wolle dann auch nur den angeblich zerkratzten Fußboden abfotografieren. Inzwischen wußte der Beklagte ja, dass der Fußboden inzwischen tatsächlich sehr verkratzt und verdreckt war.

Der Kläger schickte dem Beklagten daraufhin am 24.10. 2024 – nach inzwischen über 4 Monaten !? – nun doch seine Fotos des Fußbodens. Diese Fotos zeigten nun tatsächlich auch erhebliche Kratzspuren, sowie auch einen verdreckten Fußboden mit Abdrücken von Handwerkersohlen.

Beweis:
eMail des Klägers vom 24.10. 2024 mit deutlichen Kratzspuren


Zu dieser Klage informierte der Beklagte später auch die Zeugin Christina Höpfner ( Buchhaltung ), die sich diesen Zustand des Fotos dann ebenfalls ansah. Die Zeugin Christiian Höpfner bestätigt in Ihrer Aussage das 2-mailge Säubern der Räumen im März 2024 und das sie diese Kratzer damals nicht feststellen konnte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Geschäftsräume bereits komplett geräumt.

Beweis:
Zeugenaussage Christiane Höpfner 


b.

Der Vollständigkeit sei dem Gericht mitgeteilt, dass alle Maschinen des Beklagten auf arretierbaren Rollen stehen, somit auch gar keine Kratzer verursachen können. Zudemn wurden alle Maschinen und anderes Inventar über den Seiteneingnag abtransportiert. Dort wo der Kläger Kratzer fotografiert haben will standen überhaupt keine Maschinen und auch der Seiteneingang ist von den Kratzspuren weit entfernt

Der Beklagte behält sich daher auch eine Strafanzeige wg. versuchten gewerblichen Betrugs ausdrücklich vor!

Jüngst ergab sich durch Herrn Oliver Friedrich -. dem Vorbesitzer der gesamten Immobile - ein weiterer Zeuge. Der zeuge Friedrich bestätigt darin zusätlzich, dass auch die Verrohrung der gesamten Heizungsanlage mangelhaft bis defekt ist.

Etwa 2 – 3 Meter hnter der herme in dem Gemölbekeller münden die normalen Heizungsrohre in sehr viel dickere, so dass der norwendige – aber bersits schon viel zu niderige Wasserdruck – sich natürlich nochmals reduziert.

Außerdem betätigt der Zeuge Friedrich, dass nur die Zuleitungen der Heizungsrohre über dem Fußboden verlaufen; der Rücklauf aber unter dem Fußboden. Damit wäre ein mögliches Motiv des Klägers erkannt, weshalb er den Fußboden vom Kläger ersetzt haben möchte:

Zu Reparatur / Austausch der Heizungsrohre müßte der Fußboden selbstverständluch entfernt und wide rneu gelegt werden.

Beweis:
Zeugenaussage Oliver Friedrich


Anlage


Zu laden über Bahnhofstr. 4, 38889 Blankenburg

